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Neue GE-Fläche innerhalb der Baugrenzen

Bestehender Bebauungsplan "GE  Fürholz"

Flurstücknummer
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entfallende Grundstücksgrenzen

Höhenlinien mit Angabe der absoluten Höhen ü.NN.610

611

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Schutzzaun in der Bauphase

Entwicklung einer artenreichen, extensiv genutzen Bergmähwiese

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Erhaltung von Natur und Landschaft
(Naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche)

Sonstige Planzeichen

Strassenbegleitende, öffentliche Verkehrsgrünfläche

Grünflächen

Privater Grünzug  

Private Grundstücksflächen im Zufahrtsbereich

Laubbäume zu erhalten

Laubbäume 1. Ordnung - zu pflanzen
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Baugrenze

Abweichende Bauweise
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Abstandsflächen zu vorhanden oder künftigen Grundstücksgrenzen die
Gebäudelängen auch über 50m betragen dürfen.
Der Abstand zu den Nachbargrundstücken nach BayBo ist einzuhalten.

Bauweise, Baulinie, Baugrenzen
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Strassenbegrenzungslinie
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best. öffentliche Wasserleitungen - unterirdisch

Einfahrtsbereich

Art der baulichen Nutzung

Maß der baulichen Nutzung

PLANZEICHEN ALS FESTSETZUNGEN

best. öffentliche Abwasserleitungen - unterirdisch

Biotop der amtlichen Biotopkartierung Bayern
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"Bebauungsplan GE Fürholz"

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (Wandhöhe)

Entfallende Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
"Bebauungsplan GE Fürholz"

Landschaftsschutzgebiet "Bayerischer Wald"

 
0.6. GELÄNDEVERHÄLTNISSE / TOPOGRAPHIE       

Auffüllungen und Abgrabungen sind bis max. 6,00 m zulässig und müssen über die 
Gesamtgrundstücksfläche so ausgeglichen werden, dass die Nachbargrundstücke 

Größere Höhenunterschiede müssen durch sog. Bermen (=horizontale Absätze) aus-
geglichen werden. Der horizontale Absatz muss dabei mindestens 1,00 m betragen. 
Stützmauern sind bis zu einer Höhe von maximal 4,00 m zulässig. Größere Höhenun-
terschiede können durch Abtreppungen überwunden werden. Der horizontale Abstand 
zwischen zwei Mauersprüngen muss dabei mindestens 1,0 m betragen.  
Mit den Bauanträgen sind zwingend Grundstücks-Nivellements einzureichen, welche 
den vorherigen und den nachherigen Geländeverlauf zeigen. In den Ansichten und 
Schnitten der Eingabepläne ist das geplante und das bestehende Gelände darzustellen. 
 
0.7. WERBEANLAGEN            

Werbeanlagen müssen mit ihrer Oberkante unterhalb der Traufhöhe des Gebäudes blei-
ben.  
Unzulässig sind Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht so-
wie Booster- und Laserwerbung. 

   

               

 
0.11  LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTE  NACHBARGRUNDSTÜCKE    
Nachbargrundstücke werden teilweise landwirtschaftlich genutzt.  
Die Erwerber, Besitzer und Bebauer der Grundstücke im Planbereich haben die land-
wirtschaftlichen Emissionen und Immissionen der angrenzenden land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen unentgeltlich zu dulden und hinzunehmen.  
Besonders wird darauf hingewiesen, dass mit zeitweiser Lärm-, Geruchs- und Staubbe-
lästigung auch an Sonn- und Feiertagen sowie während der Nachtzeit gerechnet werden 
muss. 
 
Bäume und Gehölze die eine Höhe von 2 m und mehr erreichen, müssen einen Pflanz-
abstand von mindestens 4 m zu landwirtschaftlich genutzten Grundstücken einhalten. 
Auf die einzuhaltenden Vorschriften des "AGBGB - Artikel 47 und 48" wird verwiesen. 
 
 
0.12 SCHALLSCHUTZ            

Festsetzung von Emissionskontingenten gemäß der DIN 45691:2006-12 
 
Das Plangebiet ist nach §1 BauNVO hinsichtlich der maximal zulässigen Geräuschemis-
sionen gegliedert. Zulässig sind nur Betriebe und Anlagen, deren Geräusche in ihrer 
Wirkung auf maßgebliche Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.3 der TA Lärm die nach-
folgend angegebenen Emissionskontingente gemäß DIN 45691:2006-12 weder wäh-
rend der Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) überschreiten: 
 

SEK: .................. Emissionsbezugsfläche = überbaubare Fläche 

 
  Die Einhaltung der jeweils zulässigen Emissionskontingente ist nach den Vorgaben der 
DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 zu prüfen. Die Ermittlung der Immissionskontingente 
erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 4.5 unter ausschließlicher Berücksichtigung 
der geometrischen Ausbreitungsdämpfung. 
 
Überschreitungen der Emissionskontingente auf Teilflächen sind nur dann möglich, 
wenn diese nachweislich durch Unterschreitungen anderer Teilflächen des gleichen Be-
triebes/Vorhabens so kompensiert werden, dass die für die untersuchten Teilflächen in 
der Summe verfügbaren Immissionskontingente eingehalten werden. 
 
Die Festsetzung von Emissionskontingenten gilt nicht für Immissionsorte mit der Schutz-
bedürftigkeit eines Gewerbegebiets. 

 

T E X T L I C H E   F E S T S E T Z U N G E N 
 
0.1.   ART UND MAß DER BAULICHEN NUTZUNG        

GE   Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO 

GRZ   0,5   max. zulässige Grundflächenzahl        = 0,5 
GFZ   1,0   max. zulässige Geschossflächenzahl  = 1,0 

(Sollte sich durch die Baugrenzen bzw. durch die Einhaltung der 
Abstandsflächen nach BayBO ein geringeres Maß der baulichen 
Nutzung ergeben, so gilt das geringere Maß als Festsetzung). 

 
 

0.2. BAUWEISE             

Abw. Festgesetzt wird abweichende Bauweise 

 Dabei wird festgelegt, dass bei Einhaltung der Grenzab-
stände/Abstandsflächen zu vorhandenen oder künftigen Grund-
stücksgrenzen die Gebäudelängen auch über 50 m betragen 
dürfen. 

0.3. GEBÄUDE              

Dachformen: Zulässig sind: 

 Satteldächer    mit 0 – 30° Dachneigung 
 Pultdächer, auch versetzt  mit 0 – 15° Dachneigung 

 Flachdächer 

Firstrichtungen: Die Firstrichtungen sind frei wählbar 

Wandhöhen: Die maximal zulässigen Wandhöhen betragen:  
   7,00 m bzw. 8,00 m bzw. 9,50 m, je nach Planeintrag 

Als Wandhöhe wird festgesetzt das Maß von der neuen Gelän-
deoberfläche bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der 
Dachhaut, traufseitig gemessen. 
In den Schnitten und Ansichten muss das Urgelände und das 
geplante Gelände dargestellt werden. 

Dachdeckung: Zulässig sind nur: 
 Dachziegel, Gründach, Kiesdach; 
 Blecheindeckung (wobei unbeschichtete kupfer-, zink-,   
    und bleigedeckte Dachflächen unzulässig sind). 

 Photovoltaikanlagen dürfen nur mit matter Oberfläche  
 ausgeführt werden um Blendungen zu vermeiden. 

 

0.5. EINFRIEDUNGEN            

Zäune/Einfriedungen sind zulässig bis max. 2,00 m Höhe. 
Alle Zäune sind mit heimischen und ortstypischen Hecken oder Sträuchern zu hinter-
pflanzen. 
Mauern als Einfriedungen und Sockelmauern bei Zäunen sind als tiergruppenschädliche 
Anlage unzulässig.  

0.4.  STELLPLÄTZE, ZUFAHRTEN          

Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise herzustellen.  
Die notwendigen Stellplätze und Zufahrten sind innerhalb der Grundstücksgrenzen (in-
nerhalb und/oder außerhalb der Baugrenzen) zulässig. 
 
  

Dachgauben: Unzulässig 

0.8.8.4 Bei Pflanzungen sind zu  den benachbarten landwirtschaftlich genutzten Flächen 
die gesetzlichen Pflanzabstände nach AG BGB einzuhalten. 

0.10. ENTWÄSSERUNG VON BAUFLÄCHEN        
 Abwässer und Oberflächenwässer aller Art dürfen von Bauflächen und/oder Zu-

fahrten nicht auf den Straßengrund der öffentlichen Straßen oder in die Stra-
ßenentwässerungsanlagen abgeleitet werden. Der Abfluss des Straßenoberflä-
chenwassers bei öffentlichen Straßen darf nicht behindert werden. 

 Gegen Hang-/Oberflächenwasser ist bei allen einzelnen Bauvorhaben von den 
Bauherren eigenverantwortlich entsprechende Vorsorge nach dem Stande der 
Technik zu tragen (z.B. Abdichtungsmaßnahmen, Drainagen, Stufen vor den 
Türen zum hangseitigen Gelände, höher setzen von Kellerlichtschächten, 
Rückstaumaßnahmen, etc.). 

 Schadstoffbelastete Abwässer dürfen keinesfalls ungereinigt der Kanalisation 
zugeführt werden. Hier sind in jedem Falle z.B. Ölabscheider, Fettabscheider, 
Benzinabscheider, und dgl. einzubauen.  

 Ein qualifizierter Entwässerungsplan wird als Bestandteil des Bauantrages fest-
gelegt. 
 

 
0.13. HINWEISE - ALLGEMEIN           
 

0.13.1 Schallschutz 
 
In den Einzelgenehmigungsverfahren soll durch die Bauaufsichtsbehörde nach § 1 Ab-
satz 4 BauVorlV die Vorlage schalltechnischer Gutachten angeordnet werden. Qualifi-
ziert nachzuweisen ist darin für alle maßgeblichen Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.3 
der TA Lärm, dass die zu erwartende anlagenbezogene Geräuschentwicklung durch das 
jeweils geplante Vorhaben mit den als zulässig festgesetzten Emissionskontingenten 
respektive mit den damit an den maßgeblichen Immissionsorten einhergehenden Immis-
sionskontingenten übereinstimmt. Zu diesem Zweck sind die Beurteilungspegel unter 
den zum Zeitpunkt der Genehmigung tatsächlich anzusetzenden Schallausbreitungsver-
hältnissen (Einrechnung aller Zusatzdämpfungen aus Luftabsorption, Boden- und Mete-
orologieverhältnissen und Abschirmungen sowie Reflexionseinflüsse) entsprechend den 
geltenden Berechnungs- und Beurteilungsrichtlinien (in der Regel nach der TA Lärm) zu 
ermitteln und vergleichend mit den Immissionskontingenten zu bewerten, die sich aus 
der vom jeweiligen Vorhaben in Anspruch genommenen Teilfläche der Emissionsbe-
zugsfläche nach der festgesetzten Berechnungsmethodik der DIN 45691:2006-12 er-
rechnen. 
 
Bei Anlagen oder Betrieben, die kein relevantes Lärmpotential besitzen (z.B. Büronut-
zungen, "1-Mann-Betriebe"), kann nach Rücksprache mit dem Sachgebiet Immissions-
schutz des Landratsamtes Freyung-Grafenau bzw. der Gemeinde Grainet von der Vor-
lage eines schalltechnischen Gutachtens abgesehen werden. 
 

 
0.13.4 Grundwasser 
Das Einleiten von Grundwasser in die öffentliche Schmutz- und/oder Oberflächenwas-
serkanalisation ist nicht statthaft. Evtl. erforderliche Grundwasserabsenkungen bedürfen 
der wasserrechtlichen Erlaubnis nach Art. 17a BayWG. 
 

0.13.5 Erschließungsleitungen 
Neue Erschließungsleitungen der einzelnen Sparten (Strom, Telefon, Abwasser, Was-
ser, Gas, etc.) sind so weit als möglich gebündelt zu verlegen. 
Soweit öffentliche Erschließungsleitungen in privaten Grundstücksflächen liegen, so sind 
für diese Leitungstrassen Geh-, Fahr- und Leitungsrechte einzuräumen. 
 
0.13.6 Denkmalschutz 
Bei Erdarbeiten zu Tage kommende Keramik-, Metall- oder Knochenfunde sind umge-
hend entweder dem Landratsamt Freyung-Grafenau oder dem Bayer. Landesamt für 
Denkmalpflege - Archäologische Außenstelle Landshut - zu melden. 
 
 
0.14. HINWEISE - ÖKOLOGIE           

0.14.1 Wasserwirtschaft 
Um die Rückhaltung des Regenwassers im Gebiet zu fördern und die Kanalisation zu 
entlasten, wird empfohlen, das Regenwasser soweit wie möglich auf dem Grundstück 
selbst zu versickern und eine Regenwasserzisterne einzubauen.  
Auf den sparsamen Gebrauch von Trinkwasser ist zu achten. Hinsichtlich der sparsamen 
Verwendung von Grundwasser entsprechend § 1a Wasserhaushaltsgesetz wird auf die 
technischen Möglichkeiten hingewiesen. Ein wesentlicher Beitrag zur Wassereinsparung 
wird durch wassersparende Technologien (u.a. Wasserspararmaturen, Spartaste für 
Toilettenspülkästen) erreicht. 
  
0.14.2. Regenwassersammelbehälter 
Die Errichtung eines Regenwassersammelbehälters mit mindestens 6 m³ Inhalt wird 
empfohlen. Das Wasser aus den Regenwassersammelbehältern sollte zur WC-Spülung 
und zur Gartenbewässerung verwendet werden. 
 
0.14.3. Entwässerungseinrichtungen 
Um den Anfall von Oberflächenwasser gering zu halten, die Verdunstung zu fördern und 
den Grundwasserhaushalt zu stärken, werden folgende Maßnahmen empfohlen: 
-   Naturnahe Ausbildung der Entwässerungseinrichtungen 
-   Dezentrale Regenwasserrückhaltung 
-   Ableitung des Niederschlagswassers in offenen Rinnen, Mulden und Gräben 
-   Breitflächige Versickerung des Niederschlagswassers. 
 

0.14.4 Klimaschutz 
- Die gesetzlichen Anforderungen der EnEV sind in jedem Falle einzuhalten.  
- Für jedes Gebäude wird die Nutzung von Anlagen und Leitungen für Kraft-Wärme 

Kopplung bzw. Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeu-
gung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus er-
neuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung, empfohlen. Die Beheizung der 
Gebäude soll mit erneuerbaren Energieträgern erfolgen. 

1
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best. Gebäude

Abw.

Bebauungsplanes "GE Fürholz"

Bebauungsplanes "GE Fürholz"

GE Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO

Höchstzulässige Geschossflächenzahl (GFZ)

Höchstzulässige Grundflächenzahl (GRZ)

Als Wandhöhe gilt das Maß von der bestehenden 
Geländeoberfläche (=Urgelände) bis zum Schnittpunkt 
der Außenwand mit der Dachhaut, traufseitig gemessen. 

1,0

0,5

WH Max. zulässige Wandhöhe (siehe Planeintrag)

nicht beeinträchtigt werden. Böschungswinkel dürfen max. 45° betragen. 

 

 

 

Der Oberboden ist vor Beginn der Baumaßnahme in voller Stärke abzuschie-

  

gungen und Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise (Rasenpflaster, 
Pflaster mit breiter Rasenfuge, Schotterrasen oder Schotterdecke, o.ä.) zu ge-
stalten.  
 

0.9.3 Schutz des Oberbodens 

ben, in Mieten (max. Höhe 2,5 m)  zu lagern und zum Schutz vor Erosion mit 
Weidelgras oder Leguminosen anzusäen. 

 

giosaat abgedeckt 
 

0.9.1.4 Monitoring 
Die Entwicklung der Ausgleichsflächen ist im 2. Jahr, 3. und 5. Jahr nach der 
letzten Mähgutübertragung mit der Unteren Naturschutzbehörde zu kontrollie-
ren. Bei Fehlentwicklungen oder Ausfällen sind Nachbesserungen in Abstim-
mung mit der UNB durchzuführen.  
 

0.9.2 Bodenversiegelung 
Die Bodenversiegelung ist auf das unumgängliche Maß zu beschränken. Zuwe-

 

 

 
 

0.9.1.2  Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes: 
 
  
 

Entwicklung einer artenreichen, extensiv genutzten Bergmähwiese  

- Tiefe Mahd, Entfernung Mähgut und 2x Aufkreiseln der Grasnarbe in zeitli-
chem Abstand mit Scheibenegge auf einem mind. 10 m breiten Streifen 
hangparallel in trockenem Bodenzustand 

- Anschl. 2-malige Übertragung Mähgut artenreicher Bergmähwiesen des 
Gemeindegebietes oder angrenzender Gemeinden. (Ende Juni/Anfang Juli 
sowie  Anfang September) auf den offenen Streifen 

- Folgepflege wie Wiese Ziffer 0.9.1.1 
- Für die Fläche ist eine unbefristete beschränkt persönliche Dienstbarkeit 

zu Gunsten des Freistaates Bayern mit Reallast eintagen zu lassen.  
 
0.9.1.3 

tige Gestaltung der  nordseitigen Auffüllböschung durch  Bepflanzung mit Laub-
gehölzen autochthoner Herkunft  und Ansaat von artenreichen Säumen mit Re-

Teilfläche Flur Nr. 259 Gmkg. Fürholz, Flächengröße: 3.135 m²,
Anerkennungsfaktor 1,0, anrechenbare Größe 3.135 m²

Das restliche Ausgleichserfordernis in Höhe von 295 m² wird über die hochwer-

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

0.9.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung gemäß §1a BauGB 

 Für Eingriffe im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „GE Weidenau-

flächen festgesetzt 
 
0.9.1.1  Externe Ausgleichsfläche: 
 
  

 1. Entwicklung einer artenreichen, extensiv genutzten Bergmähwiese mit Über-
gängen zu bodensauren Magerrasen  

- Tiefe Mahd des Grünlandes Mitte Juni/Anfang Juli, Abtransport Mähgut   
- Entfernen der Grasnarbe mit einer Schichtdicke von ca. 20-30 cm bei tro-

ckenem Wetter auf drei ca. 5 m breiten Streifen. Der Boden wird randlich 
zur Bepflanzung in einem flachen Wall aufgebracht. Alternativ Flächen 3 x 
mit einer Scheibenegge zur Störung der konkurrenzstarken Grasarten be-
arbeiten.  

- Anschl. 2-malige Übertragung Mähgut artenreicher Bergmähwiesen des 
Gemeindegebietes oder angrenzender Gemeinden. (Ende Juni/Anfang Juli 
und Anfang September) auf die offenen Streifen. 

- Aufbringen von Mäh-und Rechgut artenreicher Magerrasen des Gemein-
degebietes am nordwestlichen, flachgründigen Oberhang. Ggfs wieder-
holte Aufbringung Rechgut.  

- Zielart Magerrasen: Arnica montana, Übertragung durch Einzelartenernte  
- Extensive Folgenutzung mit 2-maliger Mahd pro Jahr (Ende Juni, Anfang 

September), keine Düngung, Abfuhr Heu. Differenzierung bei Magerrasen 
je nach Entwicklung möglich 

- Begleitung durch ökologisch versierter Fachkraft 
- 20 % der gesamten Fläche sind nach ausreichender Entwicklung der Flä-

chen jährlich alternierend als rotierender Brachestreifen für den Rückzug 
von Kleintieren nicht zu mähen. 

- Kennzeichnen der Grundstücksgrenze zum nördlichen Grundstück durch 
mehrere mind. 1,5 m hohe Baumpfähle an geeigneten Stellen. 

  
 2. Pflanzung einer 2-3-reihigen Feldhecke mit Laubgehölzen autochthoner Her-

kunft  auf Erdwall und Anlage von Kleinstrukturen 
 
Der Erdwall aus abgezogener Grasnarbe ist 2-3-reihig mit Laubgehölzen au-
tochthoner Herkunft gemäß Pflanzliste  0.8.8.2 und 0.8.8.3 zu bepflanzen. Die 
Pflanzung ist ca. 10 Jahre mit einem Wildschutzzaun gegen Verbiss zu schüt-
zen.  
An der Hecke sind je 3 Stein- und Asthaufen als Rückzugsort für Kleintiere zu 
errichten und 2 Ansitze (Holzstangen) für Greifvögel aufzustellen.  

 

Fürholz“ wird ein Ausgleichserfordernis von 7.867 m²  auf folgenden Ausgleichs-

Flur Nr. 1024/1, Gmkg. Böhmzwiesel, Flächengröße: 3.413 m²,
Anerkennungsfaktor 1,3 anrechenbare Größe 4.437 m²

 
0.9. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN UND MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, 

ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LAND-
SCHAFT      (v. Landschaft und Plan, Passau)

 

Blaue Heckenkirsche 

0.8.8.3 Laubsträucher  
2xv, o.B. 60-100, autochthone Herkunft mit Zertifikat, Herkunftsregion 19 
Faulbaum Rhamnuns frangula 
Haselnuss Corylus avellana 
Hundsrose Rosa canina 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Salweide Salix caprea 
Schwarzer Holunder Samubus nigra 
Zimtrose Rosa majalis 

 
In Hecken und Gehölzinseln: Heister 2xv, o.B., 150-175 

Feldahorn 
Hainbuche Carpinus betulus 
Holzapfel Malus sylvestris 
Vogelkirsche Prunus avium 
Vogelbeere Sorbus aucuparia  
Wildbirne Pyrus pyraster 

  

 

Spitzahorn Acer platanoides  
Stieleiche Quercus robur 
Winterlinde Tilia cordata 
 

0.8.8.2 Laubbäume 2. und 3. Ordnung  
Als Einzelbaum: 
Wuchsgröße auf den privaten Grünflächen: Hochstamm (3xv, m.B.), Stammum-
fang  >14-16 cm 
Wuchsgröße auf den öffentlichen Grünflächen: Alleebaum, Kronenansatz 2,2 m, 
3xv, m.B., Stammumfang   >14-16 cm 

0.8.7 Freiflächengestaltungsplan 

Mit den Bauanträgen ist jeweils ein Freiflächengestaltungsplan abzugeben, in dem die 
Geländehöhen, Gelände- und Oberflächengestaltung, Ansaaten und Bepflanzungen 
dargestellt werden. Die Einhaltung der festgesetzten GRZ ist ebenfalls darzustellen.  

 
0.8.8 Pflanzlisten 

0.8.8.1 Laubbäume 1. Ordnung  
Als Einzelbaum: 
Wuchsgröße auf den privaten Grünflächen: Hochstamm (3xv, m.B.), Stammum-
fang  >14-16 cm 
Wuchsgröße auf den öffentlichen Grünflächen: Alleebaum, Kronenansatz 2,2 m, 
3xv, m.B., Stammumfang   >14-16 cm 
 
In Hecken und Gehölzinseln: Heister 2xv, o.B., 150-175 
 
Bergahorn Acer pseudo-platanus 

Acer campestre 

Lonicera caerulea  

 
 
0.8.1 Erhaltung Laubbäume entlang der Weidenaustraße 

Die Laubbäume auf der Straßenböschung an der Weidenaustraße sind zu erhalten und 
während der Baumaßnahmen vor Beschädigungen zu schützen.  
Ausnahme: ggfs. zu beseitigender Baum in der Zufahrt Fa. Pauli.  
0.8.2 Pflanzung Laubbäume im öffentlichen Straßenbegleitgrün 

Die Baumreihe entlang der Weidenaustraße ist mit Laubbäumen 1.Wuchsordnung als 
Alleebaum entsprechend der Planzeichnung und Pflanzliste 0.8.8.1 zu ergänzen. Die 
eingezeichneten Standorte können bei Bedarf verschoben werden.  

 
0.8.3 Erhaltung Obstbäume auf der Parzelle 5 

Der Walnussbau auf der Parzelle 5 soll soweit wie möglich erhalten werden.  
 

0.8.4 Bepflanzung von Parkplätzen auf den Parzellen 

Pro 5 Parkplätze ist ein Laubbaum 1.- 2. Wuchsordnung, z.B. als Alleebaum gemäß der 
Pflanzliste 0.8.8.1 und 0.8.8.2 zu bepflanzen. 

0.8.5 Bepflanzung der privaten Grünzüge zur Einbindung des Gewerbegebietes 

Entsprechend der Planzeichnung sind 2-4-reihige Laubhecken mit Laubbäumen 1.-2. 
Ordnung und Laubsträuchern gemäß den Pflanzlisten 0.8.8.1 -0.8.8.3 zu pflanzen. Ver-
wendung von gebietsheimischen Laubstraucharten autochthoner Herkunft. Ansaat der 
Grünflächen mit gebietsheimischen Wiesenmischungen.  

0.8.6 Gestaltung der nordseitigen Auftragsböschung der Auffüllung auf  
 Parzellen 3 und 4  

Die nordseitige Böschung der möglichen Auffüllungsfläche ist soweit wie möglich land-
schaftsangepasst weich ins Gelände auslaufen zu lassen und zu bepflanzen. 
Die Böschungen sind mit 6-8 reihigen Laubgehölzinseln mit Laubbäumen 2. Ordnung 
und Laubsträuchern gemäß den Pflanzlisten 0.8.8.2 -0.8.8.3 zu bepflanzen. Außerdem 
sind pro Parzelle 5 Kleinstrukturen aus Felsen/-Steinhaufen/Wurzelstöcken und Asthau-
fen als Rückzugsorte für Kleintiere anzulegen.  
Die offenen Flächen zwischen den Gehölzinseln sind als artenreiche Säume durch An-
saat mit Regiosaatgut Frischwiese, Herkunftsregion 19, ersatzweise Herkunftsregion 16, 
zu entwickeln. 
Da die Talaue des Fieberbaches Amphibienwanderstrecke darstellt und daher unbedingt 
von Beeinträchtigungen wie abrutschendes Bodenmaterial freizuhalten ist, ist während 
der Böschungsschüttung ein Holzbohlenzaun auf mit mind. 40 cm Höhe aufzustellen. 

 

0.8. GRÜNORDNUNG   (v. Büro Landschaft und Plan, Passau) 

Die Festsetzungen zum Bebauungsplan stützen sich auf die § 1-4, 8-10 und 30 des BauGB in der
zum Zeitpunkt der Aufstellung geltenden Fassung. Die Baunutzungsverordnung i. d. Fassung der
Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl.1 S.132), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist. Die Planzeichenverordnung v. 18.12.1990
(BGBL.1991 I S.58), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S 1509) geändert
worden ist.

1. Der Gemeinderat Grainet hat in der Sitzung vom 22.11.2017 die Aufstellung des
Bebauungsplans "GE Fürholz-Weidenau" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
wurde am 24.11.2017 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung
und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 18.12.2017 hat
in der Zeit vom 02.01.2018  - 02.02.2018 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 18.12.2017
hat in der Zeit vom 21.12.2017  - 31.01.2018 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 28.02.2018 wurden die Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom 12.03.2018 - 13.04.2018 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 28.02.2018 wurde mit der Begründung
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 06.03.2018 - 06.04.2018 öffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Grainet hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 17.02.2020 den Bebauungsplan
gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 17.02.2020 als Satzung beschlossen.

Grainet, den ...................................

               (Siegel)
......................................................................
Bürgermeister / in

7. Ausgefertigt

Grainet, den ...................................

               (Siegel)
......................................................................
Bürgermeister / in

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ............................ gemäß
§ 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan "GE Fürholz-Weidenau" ist damit in Kraft getreten.

Grainet, den ...................................

               (Siegel)
......................................................................
Bürgermeister / in

Zulässige Emissionskontingente LEK [dB(A) je m²]  
Bauqua SEK LEK,Tag  LEK,Nacht  
GE 1: S EK ~ 3.185 m²  61 51 
GE 2: S EK ~ 7.315 m²  61 51 
GE 3: S EK ~ 2.995 m²  63 53 
GE 4: S EK ~    900 m²  62 52 

rtier mit Emissionsbezugsfläche 

 
0.13.2 Baulicher Brandschutz 
 Für den baulichen Brandschutz sind die Bestimmungen der BayBO zu beachten. 
 Alle baulichen Anlagen müssen über befestigte öffentliche Straßen und Wege erreich-

bar sein. Die Flächen für die Feuerwehr auf den Grundstücken einschließlich ihrer 
Zufahrten müssen dem Art. 15 BayBO und der DIN 14090 entsprechen. 

 Die Löschwasserversorgung ist mit Überflurhydranten nach DIN 3222 so auszulegen 
dass ein Förderstrom von mindestens 1600 l/min über 2 Stunden bei einem Fließ-
druck nicht unter 2 bar liegt. Der Abstand der Hydranten untereinander darf nicht grö-
ßer als 120 m sein. Sie müssen außerhalb des Trümmerschattens am Fahrbahnrand 
eingebaut werden. 

 
 
  
0.13.3 Pflanzungen und Arbeiten im Bereich von Erdkabeln und Leitungen 
Die Lage von evtl. Erdkabeln und Leitungen ist vor Beginn aller Baumaßnahmen exakt 
mit den zuständigen Versorgungsträgern und der Gemeinde Grainet zu klären. 
Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Erdkabeln und Erdleitungen 
sind nach Möglichkeit zu vermeiden. Soweit Baumpflanzungen und Strauchpflanzungen 
dennoch erfolgen, ist eine Abstandszone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln und 
Leitungen freizuhalten. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit 
der Bayernwerk AG, der Deutschen Telekom und der Gemeinde Grainet geeignete 
Schutzmaßnahmen durchzuführen. 
Die Hinweise im "Merkblatt über Baumstandorte und elektrische Versorgungsleitungen 
und Entsorgungsleitungen", herausgegeben von der Forschungsanstalt für Straßenbau 
und Verkehrswesen bzw. die DVGW-Richtlinie GW125 sind zu beachten. Auf die Allge-
meinen Unfallverhütungsvorschriften BGV A3 und C22, die VDE-Bestimmungen, die 
DVGW-Richtlinie GW 315 und das Merkblatt „Zum Schutz unterirdischer Versorgungs-
leitungen“ wird hingewiesen. 
Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,50 m rechts und links 
zur Trassenachse. 
Hinsichtlich der in den angegebenen Schutzzonenbereichen bzw. Schutzstreifen beste-
henden Bau- und Bepflanzungsbeschränkung wird darauf aufmerksam gemacht, dass 
Pläne für Bau- und Bepflanzungsvorhaben jeder Art der Bayernwerk AG, dem zuständi-
gen Resort der Deutschen Telekom und der Gemeinde Grainet rechtzeitig zur Stellung-
nahme vorzulegen sind. Dies gilt insbesondere für Straßen- und Wegebaumaßnahmen, 
Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufschüttungen, Freizeit- und Sportanlagen, Bade- und 
Fischgewässer und Aufforstungen. 
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Externe Ausgleichsfläche für das "GE Fürholz-Weidenau", Grainet:
FlurNr. 1024/1, Gmkg. Böhmzwiesel, Gemeinde Grainet
Gesamtflächengröße: 7.212 m², Anerkennungsfaktor 1,3 davon für
Ökokonto 3.799 m², anrechenbare Größe 4.938 m²
Ausgleichsfläche "GE Fürholz-Weidenau" 3.413 m², anrechenbare
Größe 4.437 m²

30
 m

Ausgleichsfläche GE Fürholz-Weidenau 

Ökokontofläche 

Entfernung Grasnarbe auf 3 mind. 5m breiten Streifen und 
Mähgutübertragung artenreicher Bergmähwiesen und Pflege 
nach textl. Festsetzungen und Bericht

Entwicklung artenreiche, extensiv genutzte Bergmähwiese mit 
Übergängen zu bodensauren Magerrasen

Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft    -    Ausgleichsflächen nach § 1a BauGB

Übertragung von Arnica montana als Zielart bodensaurer 

Pflanzung Feldhecke mit Laubgehölzen autochthoner Herkunft 

Anbringen von 2 Greifvogelstangen aus Holz

Geltungsbereich/Grenze Ausgleichsfläche GE Fürholz-Weidenau

Anlage von je 3 Haufen mit Gneis- und Granitsteinen 
unterschiedlicher Größe und von Asthaufen
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